
*A member of  an international association of independent accounting and consulting firms 
 

Ärztebrief 

 
    
  
 Wirtschaftsprüfer  Rechtsanwälte  Steuerberater * 

 

 
Aktuelle Informationen zu Steuern und Recht 

für Ärzte und Zahnärzte 
 

Ausgabe: Oktober 2005                       www.dr-langenmayr.de

 
  

 
 

Hermann Pointl 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 

Rechtsbeistand 
Partner 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Umsatzsteuer wird für Ärzte ein immer wich-
tigeres Thema. Wir werden deshalb zukünftig in 
unseren Ärztebriefen die neuesten Entwicklun-
gen zur Umsatzsteuer bei ärztlichen Leistungen 
systematisch darstellen und erläutern. 
 
Für weitergehende Fragen stehen Ihnen unsere 
Mitarbeiter und Partner gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hermann Pointl 

 
 

Editorial 
  
  

Umsatzsteuer bei (Zahn-) Ärzten und ande-
ren Heilberufen 
  
 

rundsätzlich gilt die Umsatzsteuerbefreiung 
nur für eine ärztliche oder heilberufliche 

Leistung (Tätigkeit). Sie ist unabhängig von der 
Rechtsform der Institution. Solange es sich um 
eine ärztliche Leistung handelt, kann z.B. auch 
ein Krankenhaus, das als GmbH betrieben wird, 
ärztliche Leistungen durch die Berufsträger 
erbringen. Die ärztlichen/heilberuflichen Leis-
tungen müssen nicht explizit durch die im Gesetz 
aufgezählten typischen Heilberufe (Ärzte, Heil-
praktiker, Zahnarzt, Hebamme) ausgeführt wer-
den. Das Gesetz befreit auch „… Umsätze aus 
einer ähnlichen heilberuflichen Tätigkeit …“. 
 
Gleichzeitig reicht die Steuerbefreiung ärztli-
cher/heilberuflicher Leistungen nur soweit, wie 
es sich hierbei um 
 
 eine Tätigkeit handelt, die dem Zwecke der 

Diagnose, der Behandlung und der Heilung 
von Krankheiten oder Gesundheitsstörungen 
bei Menschen dient, 

 Leistungen von Personen handelt, die die 
erforderlichen beruflichen Befähigungsnach-
weise besitzen, 

 Leistungen handelt, die grundsätzlich von 
den Krankenkassen anerkannt werden.  
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Denn Zweck der Steuerbefreiung ist die Entlas-
tung der Sozialkassen durch Senkung der Kosten 
ärztlicher Heilbehandlung.  
 
Wendet man diese Grundsätze an, offenbart sich, 
dass z.B. nicht jede gutachterliche Tätigkeit eines 
Arztes als umsatzsteuerfreier Umsatz behandelt 
werden kann. Ausgehend von einem EuGH-
Urteil aus dem Jahr 2000 (siehe hierzu frühere 
Mandantenschreiben) hat die neueste Rechtspre-
chung hier für eine weitere klare Trennung ge-
sorgt. 
 
Die gutachterliche Tätigkeit ist nur dann umsatz-
steuerbefreit, wenn die ärztliche Tätigkeit unmit-
telbar einem therapeutischen Zweck dient, d.h. 
die ärztliche Untersuchung muss dem Schutz, der 
Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Ge-
sundheit dienen, z.B.:  
 
 ärztliche Untersuchungen von Personen im 

Auftrag von Arbeitgebern, Gerichten oder 
Versicherungsunternehmen, wenn sie vorge-
nanntem Zweck dienen, 

 
 die Entnahme von Blut oder anderen Körper-

proben zwecks ärztlicher Untersuchung auf 
Viren, Infektionen u. ä., 

 
 die Bescheinigung einer gesundheitlichen 

Eignung, wie z.B. Gesundheitszeugnis, Reise-
fähigkeit. 

 
Davon abzugrenzen sind, d.h. um umsatzsteuer-
pflichtige Leistungen handelt es sich bei der Erstel-
lung von Gutachten, soweit diese nur als Grund-
lage für eine Entscheidung benötigt werden (z.B. 
im Auftrag eines Gerichts, Versicherung), z.B.  
 
 zur Erlangung von Rentenansprüchen (Invali-

dität, Frührentner, etc.), 
 
 zu Haftungsfragen und Bemessung des Scha-

dens von Personen, ärztlicher Kunstfehler, 
 
 Gutachten auf Grundlage von Arztberichten 

ohne ärztliche Untersuchung, 
 
 erbbiologische Untersuchungen zur Feststel-

lung der Vaterschaft 
 
 

Grundsätzlich ist dringend anzura-
ten, die erbrachten Leistungen, so-
weit sie nicht originär therapeuti-
schen Zwecken dienen, vorab um-
satzsteuerlich einer kritischen Wür-
digung zu unterziehen. Werden 

steuerpflichtige ärztliche Leistungen nicht als 
solche erkannt und ohne Umsatzsteuer abge-
rechnet, schuldet der Arzt die Umsatzsteuer aus 
den dafür gestellten Rechnungen, auch wenn 
diese nicht berechnet wurde!  
 
Theoretisch könnte zwar die Umsatzsteuer vom 
Patienten nachgefordert werden; praktisch stellt 
das die Arztpraxen i.d.R. vor unüberwindliche 
Hürden. 
 
 
 

Praxis 
 

  

Vorgezogene Fälligkeit der Sozialversiche-
rungsbeiträge ab 1. Januar 2006 
  
 

b Januar 2006 werden die Sozialversiche-
rungsbeiträge nicht mehr zum 15. des Fol-

gemonats fällig, sondern zum drittletzten Bank-
arbeitstag im Monat, d. h. erstmalig zum 
27. Januar 2006. Für den Monat Januar 2006 be-
deutet dies, dass zum 15. der Beitrag für Dezem-
ber 2005 fällig wird und zusätzlich fast zwei Wo-
chen später der für den laufenden Monat.  
 
Der vorgezogene Zahlungstermin bewirkt, dass 
2006 insgesamt 13 Mal - statt wie gewöhnlich 
12 Mal - Sozialbeiträge gezahlt werden. Das 
bringt im kommenden Jahr Mehreinnahmen von 
20 Mrd. € für die Sozialkassen. 
 
Zu einer wirksamen Sanierung des Systems wird 
das voraussichtlich nicht führen. Der Rentenbei-
trag soll aber stabil bei 19,5 % bleiben. Zur Ent-
lastung liquiditätsschwacher Unternehmen ist 
eine Streckung des Januar-Beitrags auf sechs 
Monate eingeführt worden. 
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Praxisgebühr: Ärzte und Krankenkassen 
teilen sich die Mahnkosten 
  
 

er Streit um die Übernahme der Mahnkosten 
für säumige Zahler der Praxisgebühr ist bei-

gelegt. Die Kassen haben sich bereit erklärt, sich 
an den Mahn-, Porto- und Gerichtskosten für 
säumige Zahler zu beteiligen. Das gilt für die seit 
Einführung der Praxisgebühr Anfang 2004 ange-
fallenen Kosten und maximal bis Ende 2006. Für 
Zeiträume danach hoffen alle Beteiligten weiter-
hin auf eine gesetzliche Regelung. 
 
  

Gemischt genutzter Pkw 
  
 

ei einem zum Betriebsvermögen gehörenden 
Pkw sind alle Kosten für das Fahrzeug als 

Betriebsausgaben abziehbar. Für die Privatnut-
zung des Pkw wird regelmäßig eine gewinnerhö-
hende Entnahme von monatlich 1 % (jährlich 
12 %) des Bruttolistenpreises des Fahrzeugs zum 
Zeitpunkt seiner Erstzulassung angesetzt. 
 
Das Finanzgericht Köln hat sich jetzt mit der Fra-
ge befasst, wie Unfallkosten zu behandeln sind. 
Erfreulich: Die Richter lassen alle Kosten für die 
Beseitigung von Unfallschäden an einem solchen 
Pkw zum Betriebsausgabenabzug zu. Die Privat-
nutzung des Fahrzeugs ist auch dann durch den 
pauschalen, nach der 1 %-Brutto-
listenpreisregelung ermittelten Nutzungswert 
abgegolten, wenn sich der Unfall auf einer priva-
ten Fahrt ereignet hat. Somit mindern alle Auf-
wendungen den Gewinn, ohne dass sich die ge-
winnerhöhende Entnahme erhöht. Besser geht es 
nicht. 
 
Hinweis:  
Anstelle der 1 %-Methode kann die gewinnerhö-
hende Entnahme für die Privatfahrten mit den 
darauf entfallenden Kosten ermittelt werden. 
Dann wird - ausgehend von der Gesamtfahrleis-
tung und den Gesamtkosten für das Fahrzeug - 
ein Kilometersatz ermittelt, der auf die privat 
gefahrenen Kilometer angewendet wird (sog. 
Fahrtenbuchmethode).  
  

 
Fahrtenbücher führt man in der Regel dann, 
wenn die Entnahme geringer ausfällt als die An-
wendung der 1 %-Regelung. Bei dieser Vorge-
hensweise gehören die Unfallkosten zu den Ge-
samtkosten. Das führt somit im Ergebnis zu einer 
Erhöhung des Kilometersatzes und folglich auch 
zu einer höheren Entnahme.  
 
 
 

Einkommensteuer 
  
  

Treue wird steuerlich nicht belohnt 
  
 

onusaktien werden Anlegern im Zusammen-
hang mit dem Kauf junger Aktien unter der 

Voraussetzung versprochen, dass sie die jungen 
Aktien über einen bestimmten Zeitraum nicht 
verkaufen. Jetzt hat sich der Bundesfinanzhof 
(BFH) dieser Anlageform angenommen und da-
mit deren bisher offene Besteuerung festgelegt:  
 
Die Bonusaktien sind zum Zeitpunkt des Zuflus-
ses, d. h. bei Einbuchung in das Depot des Akti-
onärs, als Einnahmen aus Kapitalvermögen zu 
versteuern. 
 
Im entschiedenen Fall ging es um den sog. zwei-
ten Börsengang der Deutschen Telekom AG (DT-
AG). Der Anleger kaufte im Zuge der Erhöhung 
des Kapitals der DT-AG (Juni 1999) neu ausgege-
bene (junge) Aktien zu einem Stückpreis von 
43 €. Da er die jungen Aktien bis zum Ablauf der 
Haltefrist (31. August 2000) behielt, durfte er 
Bonusaktien im Verhältnis 1 (Bonusaktien) zu 10 
(junge Aktien) beziehen. Das Finanzamt erfasste 
die zugeteilten Bonusaktien als Kapitaleinnah-
men; dem ist der BFH gefolgt. 
 
Hinweis: 
Auch beim ersten Börsengang 1996 hatten die 
Aktionäre Bonusaktien erhalten. Damals hatte 
der Fiskus die Aktien aus Vertrauensschutz-
gründen aber noch steuerfrei gestellt. 
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Zins-/Tilgungsleistungen als Unterhalts-
leistungen 
  
 

nterhaltsleistungen an den geschiedenen 
oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten 

sind mit dessen Zustimmung bis zu 13.805 € jähr-
lich als Sonderausgaben abziehbar. Der Unter-
haltsempfänger muss den erhaltenen Betrag als 
sonstige Einkünfte versteuern. 
 
Dazu dieser Fall, der für viele interessant sein 
dürfte, wenn man bedenkt, dass im letzten Jahr 
jede dritte Ehe in Deutschland geschieden wurde: 
Im Rahmen eines Scheidungsverfahrens hatte ein 
Ehepaar einen Vergleich geschlossen. Der Ehe-
mann übertrug seiner Ehefrau - neben einer Zah-
lung von 35.000 € - seinen hälftigen Miteigen-
tumsanteil an einer Eigentumswohnung und 
verpflichtete sich außerdem, die bestehenden 
Zins- und Tilgungsleistungen für die Darlehens-
verbindlichkeiten alleine zu tragen. Die Ehefrau 
verzichtete als „Gegenleistung“ auf jeglichen 
Unterhalt - auch für den Fall der Not. 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf wertete die Zins- 
und Tilgungsleistungen nicht als Unterhaltsleis-
tungen und lehnte folglich einen Sonderausga-
benabzug ab. Begründung: Der Ehemann hat die 
streitigen Zahlungen nicht zum Zweck des Un-
terhalts der Ehefrau geleistet, sondern aufgrund 
der vermögensmäßigen Auseinandersetzung, 
nach der er sich verpflichtet hatte, die gemeinsa-
men Darlehensschulden alleine zu tragen. Auf 
den Unterhaltsbedarf und die Unterhaltsbedürf-
tigkeit der Ehefrau bzw. die Leistungsfähigkeit 
des Ehemanns kam es den Richtern nicht an. Der 
Ehemann hat gegen das für ihn negative Urteil 
Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt.  
Hinweis: 
Der Fall zeigt erneut, wie wichtig es bei zivil-
rechtlichen Sachverhaltsgestaltungen ist, sich 
rechtzeitig auch steuerlichen Rat zu holen. Eine 
andere Gestaltung des Sachverhalts (kein Unter-
haltsverzicht der Ehefrau und keine Übernahme 
der an sich von der Ehefrau als Alleineigentüme-
rin der Immobilie zu tragenden Verbindlichkei-
ten) hätte auch zu einer anderen steuerlichen 
Lösung (Abzug der zu erbringenden Unterhalts-
leistungen als Sonderausgaben) geführt. 

  

Kindergeld: Minderung der Einnahmen des 
Kindes um Sozialversicherungsbeiträge 
  
 

olljährige Kinder werden bei ihren Eltern bis 
zum 27. Lebensjahr berücksichtigt, wenn sie 

sich z. B. in Ausbildung befinden und den Jah-
resgrenzbetrag der eigenen Einkünfte und Bezü-
ge nicht überschreiten. Nach dem Beschluss des 
BVerfG vom 11.1.2005 ist die Einbeziehung von 
Sozialversicherungsbeiträgen in die Bemes-
sungsgrundlage für den Jahresgrenzbetrag nicht 
verfassungsgemäß. Das Finanzministerium 
Nordrhein-Westfalen und das Bundesamt für 
Finanzen (BfF) haben hierzu erste Verwaltungs-
anweisungen herausgegeben (FinMin Nordrhein-
Westfalen, Erlass v. 3.6.2005, und BfF, Schreiben 
v. 17.6.2005). 
 
In Höhe des Arbeitnehmeranteils der gesetzli-
chen Sozialversicherungsbeiträge (Kranken-, 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung), 
der vom Arbeitgeber abgeführt wird und deshalb 
nicht in den Verfügungsbereich des „Azubis“ 
gelangt, können Einkünfte des Kindes keine Er-
höhung der Leistungsfähigkeit der Eltern bewir-
ken. Der Arbeitnehmeranteil ist bei der Ermitt-
lung der Einkünfte und Bezüge abzuziehen. Die 
Einkunftsgrenze für 2004 und 2005 beträgt 
7.680 €. Von den Bruttobezügen kann außerdem 
zumindest der Arbeitnehmer-Pauschbetrag in 
Höhe von 920 € abgezogen werden.  
 
Beispiel: 
Azubi A hat an Bezügen 2005 insgesamt 10.000 € 
zu erwarten. Der Arbeitgeber hatte die Zahlung 
des Kindergeldes von 154 € monatlich seit 
1.1.2005 eingestellt, weil der Grenzbetrag von 
7.680 € offensichtlich überschritten werde. 
 
Neue Rechnung: 10.000 € 
./.  Pauschbetrag -920 € 
./.  21 %  Arbeitnehmeranteil 
 zur Sozialversicherung -2.100 € 
= „Netto“ 6.980 € 
 
Das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hat 
in seinem Erlass darauf hingewiesen, dass die 
Entscheidung nicht nur unmittelbare Auswir-
kungen auf die Festsetzung von Kindergeld bzw. 
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die steuermindernde Berücksichtigung der Frei-
beträge für Kinder im Rahmen der Veranlagung 
der Eltern hat, sondern auch mittelbare Auswir-
kungen auf andere steuerrechtliche Vergünsti-
gungen, die inhaltlich die Berücksichtigung von 
Kindergeld/Freibeträgen für Kinder als Voraus-
setzung haben (z. B. Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende § 24b EStG, zumutbare Belastung 
§ 33 Abs. 3 EStG, Freibetrag zur Abgeltung des 
Sonderbedarfs bei Berufsausbildung § 33a Abs. 2 
EStG, Übertragungsmöglichkeit des Pauschbe-
trags für behinderte Menschen auf die Eltern 
§ 33b Abs. 5 EStG, Kinderzulage § 9 Abs. 5 Eig-
ZulG und Erhöhung der unschädlichen Ein-
kunftsgrenze bei der Eigenheimzulage § 5 Eig-
ZulG, Kinderzulage im Rahmen der Altersvor-
sorgezulage § 85 EStG). 
 
Nach Angaben des Finanzministeriums Nord-
rhein-Westfalen wird derzeit erörtert, ob auch 
weitere Einkommensbestandteile (z. B. Lohn- und 
Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Beiträge zur 
privaten Kranken- und Pflegeversicherung) bei 
der Ermittlung der eigenen Einkünfte und Bezü-
ge des volljährigen Kindes nicht zu erfassen sind. 
Die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen sind 
angewiesen, laufende Veranlagungen für das 
Kalenderjahr 2004 und noch offene Veranlagun-
gen vor 2004 unter Berücksichtigung der Ent-
scheidung des BVerfG durchzuführen. Darüber 
hinausgehende Anträge auf Minderung der eige-
nen Einkünfte und Bezüge des Kindes in Höhe 
weiterer Einkommensbestandteile werden (noch) 
nicht berücksichtigt, die entsprechenden Steuer-
festsetzungen allerdings unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung (§ 164 AO) durchgeführt! 
 
Anträge von Eltern und Beratern auf Änderung 
von bestandskräftigen Steuerfestsetzungen wer-
den derzeit nicht bearbeitet, da das Finanzminis-
terium Nordrhein-Westfalen die Finanzämter 
gebeten hat, die Bearbeitung von entsprechenden 
Anträgen bis zum Ergehen eines angekündigten 
länderübergreifenden BMF-Schreibens zurückzu-
stellen. 
 
Hinweis: 
In einem ersten Newsletter (Ausgabe 2/2005) 
sowie mit Schreiben vom 17.6.2005 hat das für die 
Familienkassen zuständige BfF den BVerfG-
Beschluss für alle offenen Fälle zur Anwendung 
freigegeben. Allerdings verweist das BfF auf die 

Regelungen zur Bestandskraft von Kindergeld-
Festsetzungen.  
 
Danach scheinen die Familienkassen bereit zu 
sein, Kindergeld ab dem Monat, der auf die Be-
kanntgabe des seinerzeitigen Aufhebungs- oder 
Ablehnungsbescheids folgt, nachzuzahlen. Im 
Umkehrschluss bedeutet dies, dass Eltern, die 
bisher z. B. in der Annahme, die Einkünfte des 
Kindes seien zu hoch, gar kein Kindergeld bean-
tragt haben, nunmehr (ohne verfahrensrechtliche 
Probleme) rückwirkend innerhalb der Festset-
zungsfrist von 4 Jahren (§ 169 AO) Kindergeld 
beantragen können. 
 
Wichtig: 
Allen Eltern mit volljährigen Kindern ist zu ra-
ten, kurzfristig die „Einkommensverhältnisse“ 
ihrer Kinder zu überprüfen und ggf. Einsprüche 
und rückwirkende Anträge an das Finanzamt 
bzw. die Familienkasse zu richten, wenn bisher 
kindbedingte Vergünstigungen wegen des ver-
meintlichen Überschreitens der Einkommens-
grenze nicht gewährt worden sind. 
 
 
 

Vorsorge 
  
  

Verlängerung von Altverträgen 
  
 

ei ab 2005 abgeschlossenen Lebensversiche-
rungen (maßgebend ist dabei die Ausstellung 

des Versicherungsscheins) gehört der Unter-
schiedsbetrag zwischen der Versicherungsleis-
tung und der Summe der auf sie entfallenden 
Beiträge zu den Einnahmen aus Kapitalvermö-
gen. Wenn die Versicherungsleistung nach Voll-
endung des 60. Lebensjahres und nach Ablauf 
von zwölf Jahren ausgezahlt wird, ist die Hälfte 
des Unterschiedsbetrags anzusetzen. 
 
Wird bei einem bestehenden Lebensversiche-
rungsvertrag die Laufzeit verlängert, geht das 
Finanzgericht Niedersachsen im Umfang der 
Änderung ebenfalls von einem neuen Lebensver-
sicherungsvertrag aus, auf den die oben aufge-
führte Regelung anzuwenden ist. Entsprechen-
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des gelte, wenn die Beitragszahlungsdauer ver-
längert, höhere Beitragszahlungen oder eine hö-
here Versicherungssumme vereinbart würden. 
Der Steuerzahler hat gegen das für ihn negative 
Urteil Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. 
 
Hinweis: 
In allen Fällen sind nur die auf die verlängerten 
bzw. erhöhten Komponenten entfallenden Ver-
tragsbestandteile als neuer Vertrag zu behandeln. 
Erfreulicherweise sind bereits vereinbarte ange-
messene Beitragsdynamisierungen keine steuer-
lich relevante Vertragsänderung. 
 
 
 

Schenken / Vererben 
 
  

Vorsicht bei Kettenschenkungen! 
  
 

llein schon wegen der Freibeträge und der in 
verschiedenen Steuerklassen unterschiedlich 

hohen Steuersätze ist es schenkungsteuerrechtlich 
sehr wichtig, wer Schenker und wer Beschenkter 
ist. Das gilt erst recht bei sog. Kettenschenkun-
gen. 
 
Beispiel: 
Unter Mitwirkung ihrer Tochter verschenken 
Eltern Grundstückseigentum an ihren Schwieger-
sohn. 
 
Der Bundesfinanzhof geht in diesem Fall nicht 
von einer Schenkung des Grundbesitzes der El-
tern an ihre Tochter und folglich der Tochter an 
ihren Ehemann aus. Das gilt auch, wenn die Zu-
wendung „auf Veranlassung des Kindes“ (Tochter) 
erfolgen soll und als „ehebedingte Zuwendung“ der 
Tochter bezeichnet wird. 
 
Entscheidend war für die Richter, dass die Toch-
ter keine eigene Entscheidungsmöglichkeit über 
den Grundbesitz hatte. So fehlte z. B. eine Auflas-
sung des Grundstückseigentums zugunsten der 
Tochter. Folglich nahm der BFH eine unmittelba-
re Schenkung der Schwiegereltern an ihren 
Schwiegersohn an. Er muss jetzt über 11.000 € 
Schenkungsteuer zahlen.  

Hätte seine Frau ihm das Grundstück geschenkt, 
wäre dagegen wegen der für Eheleute gültigen 
Freibeträge in diesem Fall keine Schenkungsteuer 
angefallen. 
 

  

Vermögensübergabe zur Schuldentilgung 
begünstigt! 
  
 

iele Eltern übertragen schon zu Lebzeiten 
Vermögen auf ihre Kinder, die im Gegenzug 

Versorgungsleistungen an die Eltern zahlen. Die 
Kinder können die Leistungen steuermindernd 
als Sonderausgaben abziehen, bei den Eltern sind 
sie als sonstige Einkünfte steuerpflichtig.  
 
Wichtig ist, dass das übertragene Vermögen Er-
träge abwirft, aus denen die Versorgungsleistun-
gen bestritten werden können. Eine steuerbe-
günstigte Übertragung kann auch mit Wertpa-
pier- und Geldvermögen funktionieren.  
 
 Ein übergebener Geldbetrag muss entweder 

ertragbringend angelegt werden, wobei die 
Versorgungsleistungen aus den erzielten Er-
trägen zu erbringen sind. Dazu muss sich der 
Übernehmer im Übergabevertrag verpflich-
ten. 

 
 Die Übergabe von Geld kann aber auch dem 

Ziel einer Entschuldung dienen. Der Bundes-
finanzhof hat die Abziehbarkeit von wieder-
kehrenden Leistungen als dauernde Last an-
erkannt, wenn der Übernehmer vereinba-
rungsgemäß Geldvermögen zur Tilgung von 
Schulden verwendet und dadurch Zinsauf-
wendungen erspart, die nicht geringer sind 
als die zugesagten Versorgungsleistungen.  

 
Der Fiskus sah das bisher anders. Das über-
tragene Geldvermögen kann daher jetzt auch 
zur Entschuldung eines vom Beschenkten 
selbst genutzten Einfamilienhauses verwen-
det werden. 
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Steuer-Tipp 
 
  

Rentenbeiträge als Werbungskosten? 
  
 

ie neue nachgelagerte Besteuerung benach-
teiligt Rentner, die ihre ehemaligen Vorsor-

geaufwendungen nicht vollständig von der Steu-
er absetzen konnten, jetzt oder künftig aber einer 
Steuerpflicht ihrer Einnahmen entgegensehen 
müssen. Denn bis Ende 2004 konnten sie die Ein-
zahlungen nur sehr eingeschränkt über Höchstbe-
träge als Sonderausgaben geltend machen.  
 
Viele Berufstätige haben diesen Grenzbetrag aber 
schon mit den übrigen Zahlungen an Kranken-
kasse, Lebens-, Pflege-, Haftpflicht- oder Arbeits-
losenversicherung erreicht. Damit wirkten sich 
die Beiträge an die Rentenkasse nicht oder nur 
minimal aus, die hieraus resultierende Rente wird 
aber dennoch vom Alterseinkünftegesetz erfasst. 
 
Hinweis: 
Die negativen Folgen wirken sich sowohl für 
Arbeitnehmer als auch für Selbständige aus. Bei-
de Gruppen konnten ihre bereits für Jahre vor 
2005 geleisteten Anteile zur gesetzlichen Renten-
versicherung oder in ein berufsständisches Ver-
sorgungswerk kaum geltend machen. Ob dieses 
Missverhältnis von begrenztem Sonderausgaben-
abzug und anschließender Versteuerung über-
haupt rechtmäßig ist, beschäftigt derzeit die Jus-
tiz.  
 
Bei mehreren Finanzgerichten (FG) sind Verfah-
ren zu diesem Thema anhängig. Das niedersäch-
sische FG hat sogar entschieden, dass es sich bei 
den Beiträgen überhaupt nicht um Sonderausga-
ben, sondern um vorweggenommene Werbungs-
kosten handelt. Denn die Einzahlungen erfolgen 
faktisch im Vorgriff auf die anstehende nachgela-
gerte Besteuerung. Vorteil: Damit wären sie un-
begrenzt abzugsfähig. 
 

Dies ist vergleichbar mit Bewerbungskosten, die 
Arbeitnehmer vorab im Hinblick auf einen künf-
tigen Job erbringen, oder mit Schuldzinsen bei 
Immobilienbesitzern, die erst einmal einen Kredit 
aufnehmen, bevor Mieten aus einem Haus flie-
ßen.  
 
In beiden Fällen können die Aufwendungen als 
vorweggenommene Werbungskosten zu den 
späteren Einkunftsquellen geltend gemacht wer-
den. Diese steuerliche Regelung soll auch bei den 
Renten gelten. Bevor hier überhaupt steuerpflich-
tige Einnahmen fließen, müssen die Beiträge erst 
einmal bezahlt werden. Daher sind sie vorab voll 
abziehbar, so die Argumentation. 
 
Hinweis: 
Gerne legen wir für Sie Einspruch gegen Ihren 
Steuerbescheid ein oder reichen bei sog. offenen 
Bescheiden das Thema Rentenversicherungsbei-
träge einfach nach. Auch bei Steuerbescheiden, 
die unter dem Vorbehalt der Nachprüfung erteilt 
wurden, lässt sich möglicherweise noch etwas 
bewirken. 
 
Beste Erfolgsaussichten haben übrigens alle Bei-
tragszahler, die erst ab 2040 in Rente gehen. 
Denn hier greift die volle Steuerpflicht. Aber 
auch bei früherem Ruhestand könnte es sich um 
vorweggenommene Werbungskosten für die 
spätere Rente handeln. 
 

******* 
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